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BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG DES WASSER- UND 
BODENVERBANDES GELDERNER FLEUTH
ÜBER DIE GEWÄSSERSCHAU FÜR DAS JAHR 
2020
Gemäß § 3 der Schauordnung des Wasser- und Bodenverbandes 
Gelderner Fleuth wird die Wasser-schau 2020 wie folgt festge-
setzt:

Schaubezirk VI 
Gewässer im Bereich des Kreises Viersen
Schautag  Mittwoch, den 07. Oktober 2020
Uhrzeit   8.30 Uhr
Treffpunkt Café Kornblume, Hinterorbroich 16, 
    47839 Krefeld- Hüls

Schaubezirk V
Gewässer im Bereich der Stadt Krefeld 
Schautag  Mittwoch, den 07. Oktober 2020
Uhrzeit   14.00 Uhr
Treffpunkt Café Kornblume, Hinterorbroich 16, 
    47839 Krefeld- Hüls

Bei der Gewässerschau wird festgestellt, ob die Gewässer ord-
nungsgemäß unterhalten werden. Die Teilnehmer an der Ge-
wässerschau sind berechtigt, die Gewässer zu befahren und die 
Grundstücke zu betreten. Die Eigentümer und Nutzungsberech-
tigten haben ihnen die zu überwachenden Anlagen und die da-
mit verbundenen Arbeitskräfte, Unterlagen und Werkzeuge ggf. 
zur Verfügung zu stellen und technische Ermittlungen und Prü-
fungen zu dulden.

Die Eigentümer der Gewässer, die Anlieger, die zur Benutzung 
der Gewässer Berechtigten und die Fischereiberechtigten kön-
nen an der Gewässerschau teilnehmen und sich zu den örtlichen 
Verhältnissen äußern.

47647 Kerken,  31.08.2020 
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth
Der Verbandsvorsteher   
gez. Josef Brimmers

BEKANNTMACHUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES 2019 DER 
KREFELDER BAU-GMBH, DER 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT WALDGUT 
SCHIRMAU MBH UND DER SUPRION 
VERSICHERUNGSVERMITTLUNG GMBH
1.
Der Jahresabschluss 2019 der Krefelder Bau-GmbH ist wie folgt 
bekannt zu machen:

Die Stadt Krefeld als Alleingesellschafterin der Krefelder Bau-
GmbH hat im Wege der schriftlichen Beschlussfassung gemäß 
§ 48 Abs. 2 GmbH-Gesetz am 20. August 2020 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2019 festgestellt und über die Ergeb-
nisverwendung wie folgt beschlossen:

Auf Vorschlag der Geschäftsführung beschließen die Vertreter 
der Alleingesellschafterin den

Jahresüberschuss in Höhe von  169.117,08 EUR
mit dem Gewinnvortrag in Höhe von  1.347.919,85 EUR
zu verrechnen
und den Gesamtbetrag in Höhe von  1.517.036,93 EUR
auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 21. Sep-
tember bis 25. September 2020 im Verwaltungsgebäude Peters-
straße 121, 47798 Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & 
Partner GmbH, Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld, hat am 28. 
Februar 2020 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Krefelder Baugesellschaft 
mit beschränkter Haftung – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Krefelder Baugesellschaft mit be-
schränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
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• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 

Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführen-
de Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
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Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti-
ge Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

Krefeld, den 28. Februar 2020
Krefelder Bau-GmbH
Siegert

2.
Der Jahresabschluss 2019 der Verwaltungsgesellschaft Waldgut 
Schirmau mbH ist wie folgt bekannt zu machen:

Die Stadt Krefeld als Alleingesellschafterin der Krefelder Bau-
GmbH und somit der Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau 
mbH hat im Wege der schriftlichen Beschlussfassung gemäß § 48 
Abs. 2 GmbH-Gesetz am 20. August 2020 den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2019 festgestellt und über die Ergebnisver-
wendung wie folgt beschlossen:

Auf Vorschlag der Geschäftsführung beschließen die Vertreter 
der Alleingesellschafterin den
Jahresfehlbetrag in Höhe von     4.652,41 EUR
mit dem Gewinnvortrag in Höhe von   74.593,68 EUR
zu verrechnen

und den Gesamtbetrag in Höhe von   69.941,27 EUR
auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 21. Sep-
tember bis 25. September 2020 im Verwaltungsgebäude Peters-
straße 121, 47798 Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & 
Partner GmbH, Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld, hat am 28. 
Februar 2020 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Verwaltungsgesellschaft 
Waldgut Schirmau mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau 
mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. De-
zember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-

lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalge-
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sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurtei-
le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter –falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführen-
de Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
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tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti-
ge Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

Krefeld, den 28. Februar 2020
Verwaltungsgesellschaft
Waldgut Schirmau mbH
Siegert

3.
Der Jahresabschluss 2019 der Suprion Versicherungsvermitt-
lung GmbH ist wie folgt bekannt zu machen:

Die Wohnstätte Krefeld AG als Alleingesellschafterin der Suprion 
Versicherungsvermittlung GmbH hat im Wege der schriftlichen 
Beschlussfassung gemäß § 48 Abs. 2 GmbH-Gesetz am 19. Au-
gust 2020 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 festge-
stellt und über die Ergebnisverwendung wie folgt beschlossen:

Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages
Abgeführter Gewinn   137.893,83 EUR

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 21. Sep-
tember bis 25. September 2020 im Verwaltungsgebäude Peters-
straße 121, 47798 Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & 
Partner GmbH, Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld, hat am 28. 
Februar 2020 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Suprion Versicherungsvermitt-
lung GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Suprion Versicherungsvermittlung GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
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ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurtei-
le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführen-
de Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-

ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti-
ge Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

Krefeld, den 28. Februar 2020
Suprion
Versicherungsvermittlung GmbH
Siegert

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT AN DER BAULEITPLANUNG
Die Stadt Krefeld beabsichtigt, die  8. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich zwischen Elfrather See, Asberger Straße 
und Parkstraße durchzuführen und den Bebauungsplan Nr. 836 
– östlich Elfrather See, südlich Asberger Straße – aufzustellen. 
Ziel ist es, die planungsrechtliche Grundlage zur Realisierung einer 
gewerblichen Surfsportanlage und eines Campingplatzes zu schaf-
fen. Die wichtige Freizeitfunktion des Erholungs- und Sportparks 
Elfrather See soll damit weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  in  der zurzeit gülti-
gen Fassung ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Ent-
wicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr 
ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.

Die Unterrichtung und Erörterung erfolgt

 am Dienstag, dem 29.09.2020, um 18.00 Uhr
 im Medienraum der EGK Entsorgungsgesellschaft 
 Krefeld GmbH & Co. KG, Parkstraße 234, 47829 Krefeld,
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durch sachkundige Mitarbeiter des Fachbereiches Stadt- und Ver-
kehrsplanung.

Der v. g. Veranstaltungsort ist durch die Buslinie 058 (Halte-
stelle Elfrather See) erreichbar. Links der Einfahrt befindet sich 
ein Besucherparkplatz. Auf dem gesamten Betriebsgelände 
besteht Maskenpflicht. Am Eingang des Veranstaltungsraums 
werden sowohl die persönlichen Daten auf einer Namenslis-
te zur evtl. Nachverfolgung von Infektionsketten vermerkt als 
auch Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Der Min-
destabstand von 1,50 m wird im Veranstaltungsraum durch ent-
sprechende Abstände zwischen den Sitzplätzen gewahrt. Den 
Besuchern werden Sitzplätze fest zugewiesen. Die am Eingang 
erfassten persönlichen Daten werden nach Ablauf von vier Wo-
chen vernichtet.

An der Veranstaltung kann jeder teilnehmen. Es ist Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Der Planentwurf sowie die wesentlichen Ziele der Planung sind 
auch im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplanverfahren 
abrufbar.

Äußerungen zur Planung können auch nach dem vorgenann-
ten Anhörungstermin innerhalb einer Woche beim Fachbereich 
Stadt- und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, 47829 Krefeld, ein-
gereicht werden (E-Mail-Adresse: fb61@krefeld.de). 

Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältig-
te gleichlautende Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen 
gebeten, der die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage von § 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Hin-
weise nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für 
Bauleitplanverfahren der Stadt Krefeld“.

Zur besseren Orientierung sind die Plangebiete in Kartenaus-
schnitten dargestellt.

 
Krefeld, den 7. September 2020
Jürgen Hengst   
Bezirksvorsteher Krefeld-Uerdingen 
        
Krefeld, den 7. September 2020     
Wolfgang Merkel
Bezirksvorsteher Krefeld-Ost

GLEICHSTROMVERBINDUNG A-NORD 
ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG IM 
BEREICH DER STADT KREFELD
ANKÜNDIGUNG VON VORARBEITEN FÜR DIE 
TRASSENPLANUNG
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Gleichstromverbindung A-Nord soll künftig in der Nordsee 
produzierten Windstrom in die Verbrauchszentren im Westen 
Deutschlands transportieren. Die Erdkabeltrasse verbindet den 
Netzverknüpfungspunkt Emden-Ost mit dem Netzverknüpfungs-
punkt Osterath. A-Nord ist als Vorhaben mit der Nummer 1 im 
Bundesbedarfsplangesetz festgelegt. Wir von der Amprion GmbH 
haben den gesetzlichen Auftrag, die Leitung zu planen, zu bauen 
und in Betrieb zu nehmen. 

Die in der ersten Jahreshälfte angekündigten Vorarbeiten können 
im vorgesehenen Zeitraum vom 14.07.2020 bis zum 14.10.2020 
nicht auf allen Flurstücken abgeschlossen werden. Auf diesen 
bisher nicht untersuchten Flurstücken werden die Vorarbeiten im 
Zeitraum von

Donnerstag, 15.10.2020, bis, Freitag 15.01.2021, durchgeführt.

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Flurstücken auf denen 
die Vorarbeiten bis zum 14.10.2020 durchgeführt wurden, kön-
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nen diese Bekanntmachung als gegenstandslos betrachten. Wir 
weisen auch darauf hin, dass sich wegen der voranschreitenden 
Planung in einigen Fällen Änderungen ergeben haben. So kann 
sich auf einigen Flurstücken die Art der Inanspruchnahme än-
dern. Darüber hinaus können neue Flurstücke hinzukommen und 
bisher betroffene Flurstücke entfallen. Eine aktuelle Auflistung 
der Flurstücke, auf denen wir Maßnahmen vornehmen wollen, 
finden Sie am Ende dieser Bekanntmachung oder im Internet un-
ter www.a-nord.net/vorarbeiten. 

Die Vorarbeiten erfolgen auf Grundlage des § 44 im Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG). Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer und 
sonstige Nutzungsberechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur 
Vorbereitung der Planung, der späteren Baudurchführung oder 
den Unterhaltungsmaßnahmen der notwendigen Leitung dienen. 
Zu den Vorarbeiten gehören Vermessungen, Boden- und Grund-
wasseruntersuchungen einschließlich der vorübergehenden 
Anbringung von Markierungszeichen, bauvorbereitende Maß-
nahmen zur bodenschonenden Bauausführung, Kampfmittel-
untersuchungen und archäologische Voruntersuchungen sowie 
sonstige Vorarbeiten. Von Amprion beauftragte Unternehmen 
führen diese Vorarbeiten durch.

Wenn Sie Rückfragen haben, stehen Ihnen gerne MitarbeiterIn-
nen der Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH unter folgender 
Rufnummer von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
zur Verfügung:

Telefon: 0261 9490 9998 9

Eine detaillierte Beschreibung der möglichen Maßnahmen und 
eine Liste mit Flurstücken, die wir in Anspruch nehmen müssen, 
finden Sie im Folgenden oder auf unserer Webseite unter
www.a-nord.net/vorarbeiten.
 
VORARBEITEN NACH § 44 ENWG FÜR DAS PROJEKT A-NORD:
BESCHREIBUNG DER MÖGLICHEN MAßNAHMEN
Es gibt verschiedene Maßnahmen, die wir im Zuge der Vorar-
beiten nach § 44 EnWG für das Projekt A-Nord durchführen. Auf 
den folgenden zwei Seiten beschreiben wir Ihnen die einzelnen 
Maßnahmen. Für sie haben wir ausschließlich Fachunternehmen 
beauftragt, die einschlägige Erfahrungen mit Baugrunduntersu-
chungen und Gewässervermessungen vorweisen können.

KLEINBOHRUNG
Ziel der Kleinbohrungen ist es, mittels Bodenproben Informatio-
nen über die Bodenbeschaffenheit zu sammeln. Bestimmt wer-
den soll u.a. die Schichtdicke, die Schichtzusammensetzung, 
die Lagerungsdichte und der Eindringwiderstand. Unter Klein-
bohrungen werden daher mehrere Aufschlussverfahren wie z.B. 
Rammsondierungen oder Rammkernsondierungen zusammen-
gefasst. Wir führen sie in der Regel mit kleinen Bohrraupen, im 
Ausnahmefall auch mit manngetragenen Schlaggeräten (Pürck-
hauer) durch. Die entnommene Bodenprobe hat einen Durch-
messer von bis zu neun Zentimetern und ist fünf bis sieben Meter 
tief. Die Geräte und die Aufstellflächen (circa drei mal drei Meter) 
wählen wir so, dass wir Einwirkungen auf den Boden und mögli-
che Flurschäden so gering wie möglich halten.

Kleinbohrungen dauern in der Regel nur wenige Stunden, sodass 
wir Ihre Flächen nur einen Tag lang in Anspruch nehmen müs-
sen. Sollte eine erneute Beanspruchung, z. B. witterungsbedingt, 
notwendig sein, informieren wir die Flächeneigentümer und Nut-
zungsberechtigten jedoch rechtzeitig vorab. Nach Abschluss der 
Bohrung werden wir das Bohrloch fachgerecht verschließen.

ZUWEGUNG ZU KLEINBOHRUNGEN
Die Zuwegungen zu den Bohrpunkten planen wir so, dass wir 
überwiegend öffentliche Straßen befahren und nur auf möglichst 
kurzen Strecken land- und forstwirtschaftliche, oder ggf. auch 
private Wege nutzen. Einige Punkte werden wir nicht direkt über 
feste Wege anfahren können, sodass wir in diesen Fällen auch 
Acker- und Grünflächen nutzen müssen.

KERNBOHRUNGEN
Um den Baugrund in einer größeren Tiefe zu untersuchen, bei-
spielsweise um die Bauweise für die Querung von Infrastrukturen 
festzulegen, wenden wir Kernbohrungen an. Anders als bei den 
Kleinbohrungen, müssen wir für die Kernbohrungen die Flächen 
im Vorfeld auf Kampfmittel untersuchen. Diese Kampfmittelboh-
rung führen wir in der Regel mit einer an einem Minibagger be-
festigten Bohrschnecke aus. Wenn sichergestellt ist, dass keine 
Kampfmittel vorhanden sind, beginnen wir unter Freigabe der 
zuständigen Behörden mit der eigentlichen Kernbohrung. Wir 
bohren dabei mit einem Durchmesser von circa zehn Zentime-
tern. Wir erreichen in der Regel Tiefen von etwa 15 Metern; in 
Einzelfällen können auch Tiefen von etwa 30 Metern erforder-
lich werden. Für die Kernbohrungen wird die Fläche mit einem 
auf Ketten geführten Bohrgerät oder LKW befahren. Wenn wir die 
Bohrung abgeschlossen haben, verfüllen wir das Bohrloch mit ei-
nem geeigneten Material, sodass Sackungen an der Oberfläche 
oder Veränderungen der hydrogeologischen Eigenschaften aus-
geschlossen werden können.

Kernbohrungen dauern auf Grund ihrer Tiefe ein bis zwei Tage, 
danach stehen Ihnen die Flächen wieder frei zur Verfügung. Soll-
ten wir Ihre Flächen bspw. witterungsbedingt erneut beanspru-
chen müssen, werden wir Sie vorab rechtzeitig informieren.
 
ZUWEGUNG ZU KERNBOHRUNGEN
Wie bei der Kleinbohrung nutzen wir soweit möglich vorhandene 
Wege um zu der erforderlichen Arbeitsfläche zu gelangen, die wir 
dann mit den beschriebenen Geräten in Anspruch nehmen. Für die 
Kernbohrungen benötigen wir eine Arbeitsfläche von mindestens 
zehn mal zehn Metern. An den Kernbohrpunkten werden wir zum 
Teil ergänzende Ramm- oder Drucksondierungen (s. unten) vor-
nehmen, die jedoch keine zusätzliche Arbeitsfläche benötigen.

GEWÄSSERVERMESSUNG
Mit der Trasse A-Nord werden wir zahlreiche Gewässer queren 
müssen. Um festzulegen, wie wir die Gewässer queren, benötigen 
wir die Höhen des angrenzenden Geländes und die Höhen der Ge-
wässersohlen. Um diese Werte zu bekommen, vermessen wir die 
Gewässer mit einem globalen Navigationssatellitensystem, das 
die Lage und Höhe von Geländepunkten durch Auswertung von 
Satellitensignalen bestimmt. Wird der Empfang von Satellitensig-
nalen von naheliegenden Objekten verhindert, können auch elekt-
rooptische Messsysteme zum Einsatz kommen. Breitere Gewässer 
vermessen wir ggf. sogar mit einem Echolot. Wie lange eine Ge-
wässervermessung dauert, hängt von der Gewässergröße ab. Wir 
gehen aber in der Regel von der Dauer eines Tages aus.

ZUWEGUNG ZUR GEWÄSSERVERMESSUNG
Die Vermessungen führen in der Regel ein bis zwei Personen durch, 
die vom nächstgelegenen befahrbaren Weg zu Fuß unterwegs sind. 
Dafür müssen sie zum Teil auch private Grundstücke betreten.

GRUNDWASSERMESSSTELLEN
Um die Hydrogeologie der Flächen zu untersuchen und zu prüfen, 
ob später während der Baumaßnahme Grundwasserhaltungsmaß-
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nahmen erforderlich sind, werden wir einzelne Kernbohrungen zu 
Grundwassermessstellen ausbauen. In die Messstellen werden 
wir Geräte einbauen, die den Grundwasserstand automatisch 
messen und die entsprechenden Daten speichern. Kleinbohrun-
gen werden wir im Einzelfall zu Rammfiltermessstellen ausbauen.

Hierzu bringen wir in die Bohrlöcher Filterrohre und Filterkies ein. 
Den Kopf der Messstelle legen wir in der Regel über Flur an. Egal 
ob Grundwasser- oder Rammfiltermessstelle - die Lage werden 
wir so wählen, dass eine Bewirtschaftung der jeweiligen Fläche 
weiterhin ohne oder nur mit geringer Einschränkung möglich ist. 
Die Daten der Grundwassermessstellen werden wir in regelmäßi-
gen Abständen auslesen. Daher müssen sie während der gesam-
ten Baumaßnahme fußläufig zugänglich bleiben.

DRUCKSONDIERUNG (CPT)
Um eine Drucksondierung (CPT) vorzunehmen, drücken wir eine 
kegelförmige Spitze mit einer definierten Geschwindigkeit in den 
Boden. Die Spitze hat dabei eine Fläche von etwa 15 Quadrat-
zentimetern. Auch bei der CPT haben wir das Ziel, Rückschlüsse 
auf die Baugrundverhältnisse zu ziehen. Eine Sonde misst dafür 
den Spitzendruck und die Mantelreibung, die bei der Druckson-
dierung entstehen. Wir sondieren bis zu einer Tiefe von 15 bis 
maximal 30 Metern. Um den nötigen Einpressdruck erzeugen zu 
können, sind die CPT-Geräte auf einem LKW oder auf einem Rau-
penfahrzeug montiert. Die CPT nimmt höchstens so viel Fläche in 
Anspruch, wie eine Kernbohrung.

Drucksondierungen dauern in der Regel nur wenige Stunden, 
sodass wir Ihre Flächen nur einen Tag lang in Anspruch nehmen 
müssen. Sollte eine erneute Beanspruchung, z. B. witterungsbe-
dingt, notwendig sein, informieren wir die Flächeneigentümer 
und Nutzungsberechtigten rechtzeitig vorab. Wenn wir die Son-
dierung abgeschlossen haben, werden wir das entstandene Loch 
wieder fachgerecht verschließen.

SCHÜRFE
In Einzelfällen werden wir zur bodenkundlichen Kartierung mit ei-
nem Minibagger Schürfe mit einer Tiefe von circa 1,5 bis 2 Metern 
anlegen. Nachdem die einzelnen Bodenschichten erfasst sind, 
werden wir die Schürfe wieder verfüllen. Diese Maßnahme dau-
ert in der Regel einen Tag. Sollte eine erneute Beanspruchung, 
z. B. witterungsbedingt, notwendig sein, informieren wir die Flä-
cheneigentümer und Nutzungsberechtigten rechtzeitig vorab.
 

LISTE DER BETROFFENEN FLURSTÜCKE IM BEREICH DER STADT 
KREFELD Vorschläge für die Wahl der 

MITGLIEDER DES JUGENDHILFEAUSSCHUSSES
– AUSSCHUSS FÜR KINDER, JUGEND UND 
FAMILIE -
Auf Grund der Neuwahl des Rates der Stadt Krefeld am 13. Septem-
ber 2020 ist im Nachgang hierzu der Jugendhilfeausschuss – Aus-
schuss für Kinder, Jugend und Familie - neu zu bilden. 

Aus diesem Anlass werden die in § 4 Absatz 2 b der Satzung für 
das Jugendamt der Stadt Krefeld vom 10. April 2015 (Krefelder 
Amtsblatt Nr. 17 vom 23. April 2015, S. 163 – 165) zur Ausübung 
des Vorschlagsrechtes zugelassenen anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe aufgefordert, ihr Vorschlagsrecht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von 14 Tagen nach Veröffentlichung der Bekanntma-
chung auszuüben.

Sofern von dem Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht wird, müssen 
die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe jeweils zwei Mitglie-
der und deren Stellvertreter/innen unter Angabe von Name, Vorna-
me, Geburtsdatum und Wohnanschrift benennen. 

Zum stimmberechtigten Mitglied kann nur gewählt werden, wer der 
Vertretungskörperschaft, dem Rat der Stadt Krefeld, angehören kann.

Dem Rat kann angehören, wer nach § 7 in Verbindung mit § 12 Ab-
satz 1 des Kommunalwahlgesetzes NW (KWahlG NW) wählbar ist, am 
Wahltag Deutsche/r im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 des Grundge-
setzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Gemeinschaft besitzt, das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet hat und mindestens seit drei Monaten in dem Wahlgebiet 
seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat.

Die Vorschläge sind schriftlich an den Oberbürgermeister der Stadt 
Krefeld, Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, 
47792 Krefeld zu richten.

Krefeld, den 11. September 2020 
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Markus Schön
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KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST
Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sau-
berkeit auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
 

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD 
über die Leitstelle der Polizei unter der 
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder per E-Mail 
an KOD@Krefeld.de informiert werden.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:

Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

18.09. – 20.09.2020
Frank Angele
Bruckersche Straße 198 | 47839 Krefeld
75 73 25

25.09. – 27.09.2020
Ralf Esser
Rembertstraße 118 | 47809 Krefeld
55 79 10 | 0172 20 05 954  

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.


